
Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger 
Bundesminister für Finanzen 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Mag. Barbara Prammer 
Parlament 
1017 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FINANZEN 

Wien, am 8. April 2014 

GZ: BMF-310205/0051-I/4/2014 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 841/J vom 25. Februar 2014 der 

Abgeordneten Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Die Finanzpolizei hat im Zeitraum 2011 bis 2013 als Ergebnis ihrer Kontrollen zur 

Bekämpfung der Schwarzarbeit insgesamt 24.524 Strafanträge nach dem 

Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bei den 

Verwa Itungsstrafbehörden (Bezi rksha u ptma n nschaften 

Diesbezüglich wird auf die detaillierte Aufstellung 

und Magistrate) eingebracht. 

verwiesen. Auf Grund der 

regionsspezifischen Aufteilung ist eine Aufgliederung nach Bundesländern nicht möglich. 

Daten über die Herkunft der Angezeigten werden von der Finanzpolizei nicht erfasst. 

A-IOIO Wien 
Teldon +-ß (0)151 .. 33-500000 
Fax + .. 3 (0) 1 51 .. 33-5900000 

804/AB 1 von 12

vom 25.04.2014 zu 841/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



Seite 2 

2 von 12 804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Seite 3 

3 von 12804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Seite 4 

4 von 12 804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Seite 5 

5 von 12804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Seite 6 

6 von 12 804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Seite 7 

7 von 12804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Seite 8 

8 von 12 804/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



A - Land- und 
Fo haft 

B - Bergbau 

von Waren 

E - Wasserversorgung und 
Abfallentsorgung 

F - Bau 

- Handel 

I - Beherbergung und 
Gastronomie 

Seite 9 

,lAlllqemeilnes Sozialversicherungsgesetz 154 

Ausländerbeschäftigungsgesetz (AusIBG) 

Alig. Sozialversi 

Summe 
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Kommunikation 

K - Finanz- und 
Versicherungsleistungen 

L - Grundstücks- und 
Wohnungswesen 

M - Freiberufliche I 
techno Dienstleistungen 

entliehe Verwaltung 

P - Erziehung und 
Unterricht 

R - Kunst, Unterhaltung und 
ErhOll.!pg 

S - Sonst. Dienstleistungen 

T - Prlva e Haushalte 

U - Exterritoriale 
Organisationen 

Branche 

Zu 2. : 
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gsgesetz (ASVG) 

Die Verwaltungsstrafbehörden leiten beim Eingang von finanzpolizeilichen Strafanträgen 

regelmäßig Strafverfahren ein. 
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Zu 3.: 

Die illegale Beschäftigung von ausländischen Staatsangehörigen ist gem. § 28 

Ausländerbeschäftigungsgesetz mit Geldstrafe bedroht. Diese Verwaltungsübertretung wird 

bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Ausländerinnenj Ausländer für jedejn 

unberechtigt beschäftigtejn AusländerinjAusländer mit Geldstrafe von 1. 000,-- Euro bis 

10.000,-- Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 2.000, -- Euro bis 

20.000, -- Euro, bei unberechtigter Beschäftigung von mehr als drei 

Ausländerinnenj Ausländer für jedejn unberechtigt beschäftigtejn Ausländerinj Ausländer mit 

Geldstrafe von 2.000,-- Euro bis 20.000,-- Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren 

Wiederholung von 4.000,-- Euro bis 50.000,-- Euro bestraft. 

Die Beschäftigung von Dienstnehmern ohne vorherige Anmeldung zur Sozialversicherung ist 

gem. § 111 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz mit Geldstrafe bedroht. Diese 

Verwaltungsübertretung wird für jeden nicht angemeldeten Dienstnehmer mit Geldstrafe von 

730,-- Euro bis zu 2.180,-- Euro, im Wiederholungsfall von 2.180,-- Euro bis zu 5.000,-- Euro 

bestraft. 

Zu 4.: 

Der Finanzpolizei liegen dazu keine Einschätzungen vor. 

Zu 5.: 

Die Finanzpolizei hat im ggstl. Zeitraum auf Grund von Übertretungen nach dem 

Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz Geldstrafen 

in der Höhe von 68. 771.799,-- Euro beantragt. 

Zu 6.: 

Die Finanzpolizei wurde mit 1. 7.2013 als eigene bundesweit zuständige Dienstbehörde im 

Bundesministerium für Finanzen installiert. Sie verfügt über die notwendigen gesetzlichen 

Befugnisse, um Kontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit durchzuführen. 
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Der Personalstand beläuft sich per 1.1.2014 auf 484 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; in 

den nächsten Jahren wird eine Aufstockung in Aussicht genommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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